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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens


1.1 Produktidentifikator
Härter für cds-Grundierung WHG 2
Komp.B (C43367990310000)


1.2
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird


Härter für Epoxidsystem.


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : cds Polymere GmbH u. Co. KG


Straße/Postfach : Gau-Bickelheimer Straße 72


Nat.-Kenn./PLZ/Ort : 55576   Sprendlingen/Rhh.


Telefon : +49 (6701) 9350-0


Telefax : +49 (6701) 9350-50


Ansprechpartner : siehe Kapitel 16 / see chapter 16


1.4 Notrufnummer
cds-Labor / Tel. +49 (67 01) 93 50-28 (Diese Nummer ist nur Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichbar )


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
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Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1
STOT RE 2 (oral)
Aquatic Chronic 3


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut
in Abschnitt 16 aufgeführt.


2.2. Kennzeichnungselemente


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Piktogramm:


Signalwort:
Gefahr


Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerem oder wiederholtem


Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere


Augenschäden.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes


tragen.
P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.


Sicherheitshinweise (Reaktion)
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit


Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.


P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
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kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.


P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für
ungehinderte Atmung sorgen.


P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.


P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.


P330 Mund ausspülen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.


Sicherheitshinweise (Lagerung):
P405 Unter Verschluss lagern.


Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN,
M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), POLYETHERDIAMIN, FORMALDEHYD, POLYMER MIT
BENZENAMIN, HYDRIERT


2.3. Sonstige Gefahren


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen können.


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen


 3.1. Stoffe


Nicht anwendbar


3.2. Gemische


Chemische Charakterisierung
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Modifiziertes, cycloaliphatisches Polyamingemisch


Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


2,4,6-Tri-(dimethylamino-methyl)phenol
Gehalt (W/W): >= 1 % - < 3 %
CAS-Nummer: 90-72-2 EG-
Nummer: 202-013-9 INDEX-
Nummer: 603-069-00-0


Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
H319, H315, H302


Benzylalkohol
Gehalt (W/W): >= 20 % - <
25 % CAS-Nummer: 100-51-
6 EG-Nummer: 202-859-9
REACH Registriernummer:
012119492630-38 INDEX-
Nummer: 603-057-00-5


Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
Acute Tox. 4 (dermal)
Eye Dam./Irrit. 2
H319, H312, H332, H302


2-Piperazin-1-ylethylamin
Gehalt (W/W): >= 7 % - < 10 %
CAS-Nummer: 140-31-8 EG-
Nummer: 205-411-0 INDEX-
Nummer: 612-105-00-4


Acute Tox. 4 (dermal)
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
Aquatic Chronic 3
Skin Sens. 1
H312, H302, H314, H317, H412
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4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)
Gehalt (W/W): >= 1 % - < 3 %
CAS-Nummer: 1761-71-3


Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1B
STOT RE (Leber, Skelettmuskulatur) 2
Aquatic Chronic 2
H302, H317, H373, H314, H411


Formaldeh de, polymer with benzenamine, hydrogenated
ehalt (W/W): >= 20 % - < 75 % Acute Tox. 4 (oral)
AS-Nummer: 135108-88-2 STOT RE 2 (oral)


Skin Cornern. 1C
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
H314, H302, H317, H373, H412


m-Phenylenbis(methylamin)
Gehalt (W/W): >= 10 % - < 15 °A
CAS-Nummer: 1477-55-0 EG-
Nummer: 216-032-5


Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Comern. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
H314, H331, H302, H317, H412
EUH071


Poly[oxy(methy1-1,2-ethanediy1)], a-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-
Gehalt (W/W): >= 15 % - < 20 %
CAS-Nummer: 9046-10-0


Skin Corr./Irrit. 1C
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Chronic 3
H314, H412


die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der
Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, der R-Sätze und der Gefahrenhinweise, ist der volle
Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.


Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.


Nach Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall
Lösemittel verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen,
augenärztliche Nachkontrolle.


Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslösen,
wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.


4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung
des Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid


Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl


5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide, Rauch, Ruß, ätzende Gase/Dämpfe


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes
Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Persönliche Schutzkleidung verwenden. Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Die beim
Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für kleine Mengen: Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Erde, etc.)
aufnehmen. Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Für große Mengen: Produkt abpumpen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und
zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden. Einatmen von Nebeln/Dämpfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden.
Für angemessene Lüftung sorgen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen
Maßnahmen erforderlich.


Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brandfördernd, nicht selbstentzündlich, nicht explosionsgefährlich.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten


Geeignete Materialien für Behälter: verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn -
Weißblech), Stahlbehälter, Kohlenstoffstahl (Eisen)


Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter an einem kühlen,
gut gelüfteten Ort, entfernt von Zündquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostgeschützt lagern.


Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (8A) Brennbare
ätzende Gefahrstoffe


7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt
7 genannten Hinweise zu beachten.


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter


Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz


Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz
zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da
dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt
werden. Bezüglich geeigneter Überwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die
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europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in
Deutschland zu beachten.


1477-55-0: m-Phenylenbis(methylamin)
0,1 mg/m3 (cds-Empfehlung)
(aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstunq


Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Kombinationsfilter für organische, anorganische,
saure anorganische und basische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)


Handschutz:
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.


Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)


Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und Einwirkung auswählen


Allgemeine Schutz- und Hvgienemaßnahmen
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Die
beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei
der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder
Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen
regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine
Leckstellen).


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Form: flüssig
Farbe: gelblich
Geruch: arttypisch
Geruchschwelle:


Keine einschlägigen Angaben
verfügbar.


pH-Wert:
(23 °C)
nicht anwendbar


Schmelzpunkt:
Das Produkt wurde nicht geprüft.
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Siedepunkt: > 200 °C
Die Aussage ist von den
Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.


Flammpunkt: > 61 °C (DIN 53213-1)
Verdampfungsgeschwindigkeit:


nicht bestimmt
Entzündlichkeit: nicht bestimmt
Entzündlichkeit von Aerosolen:


nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entzündbaren Aerosole


Untere Explosionsgrenze:
entfällt


Dampfdruck:
Das Produkt wurde nicht geprüft.


Dichte: ca. 1,024 g/cm3
(23 °C)


Relative Dampfdichte (Luft):
nicht bestimmt


Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


Viskosität, dynamisch: 170 mPa.s
(23 °C)


Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich
Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd


9.2. Sonstige Angaben


Schüttdichte:
nicht anwendbar


Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt
angegeben.


ABSCHNITT 10: Stabil ität und Reaktivität


10.1. Reaktivität
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen
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Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.


10.5. Unverträgliche Materialien


Zu vermeidende Stoffe:
Zink, Aluminium, Oxidationsmittel, starke Alkalien, Säuren


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte


Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Akute Toxizität


Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Bei Hautkontakt von geringer Toxizität.
Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Reizwirkung


Beurteilung Reizwirkung:
Ätzend! Schädigt Haut und Augen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von
den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Atemwegs-/Hautsensibilisierung


Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist
von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Keimzellenmutagenität


Beurteilung Mutagenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Kanzerogenität


Beurteilung Kanzerogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reproduktionstoxizität
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Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Entwicklungstoxizität


Beurteilung Teratogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)


Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Die wiederholte Aufnahme kann Organe schädigen. Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Sonstige Hinweise zur Toxizität


Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt
nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Das
Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


 12.1. Toxizität


Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen
haben. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten
ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Potentiell biologisch abbaubar. Der unlösliche Anteil kann in geeigneten Kläranlagen
mechanisch abgeschieden werden.
Der polymere Anteil des Produktes ist schwer biologisch abbaubar.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.


12.4. Mobilität im Boden


Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB
(sehr persistent/sehr bioakkumulativ).


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.


12.7. Zusätzliche Hinweise


Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die
Aussagen zur Ökotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


13.1. Verfahren der Abfallbehandlung


Die nationalen und lokalen gesetzlichen


Vorschriften sind zu beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.


Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.


ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Landtransport


ADR


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


RID


UN-Nummer Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: Verpackungsgruppe: Umweltgefahren:
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:
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UN2735
AMINE, FLUESSIG,
AETZEND, N.A.G. (enthält
M-
PHENYLENBIS(METHYLA
MIN), 2-PIPERAZIN-1-
YLETHYLAMIN) 8


nein


Keine bekannt


UN2735


AMINE, FLUESSIG, AETZEND, N.A.G. (enthält M-
PHENYLENBIS(METHYLAMIN), 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN)
8
II
nein
Tunnelcode: E


Binnenschiffstransport
ADN


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen
: Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


UN2735
AMINE, FLUESSIG, AETZEND, N.A.G. (enthält M-
PHENYLENBIS(METHYLAMIN), 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMIN)
8
II
nein


Keine bekannt
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Seeschifftransport


IMDG


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:


Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:


Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


UN 2735
AMINE,
FLUESSIG,
AETZEND, N.A.G.
(enthält M-
PHENYLENBIS(M
E THYLAMIN), 2-
PIPERAZIN-1-
YLETHYLAMIN)
 8


II
nein
Marine pollutant:
NEIN
Keine bekannt


Sea transport


IMDG


UN number:
UN proper shipping
name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:


Special precautions
for user:


UN 2735
AMINES, LIQUID,
CORROSIVE,
N.O.S. (contains M-
PHENYLENEBIS(M
ETHYLAMINE), 2-
PIPERAZIN-1-
YLETHYLAMINE)


8


II


noMarine pollutant:
NO
None known


Lufttransport
IATA/ICAO


Air transport


IATA/I CAO


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung


Transportgefahrenklassen
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren


Bes.Vorsichtshinweise:


UN 2735
AMINE,
FLUESSIG,
AETZEND, N.A.G.
(enthält M-
PHENYLENBIS(M
E THYLAMIN), 2-
PIPERAZIN-1-
YLETHYLAMIN)
8
II
Keine Markierung
als
Umweltgefährlich
erforderlich
keine


UN number:
UN proper shipping
name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:


Precautions


UN 2735


AMINES,
 LIQUID,
CORROSIVE,
N.O.S. (contains M-
PHENYLENEBIS(M
ETHYLAMINE), 2-
PIPERAZIN-1-
YLETHYLAMINE)
8


No Mark as
dangerous for the
environment is
needed
None known
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14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer" der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in
den Tabellen oben.


14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender"
der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.7. Massengutbeförderung gemäß
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code


Transport in bulk according to Annex II
of MARPOL73/78 and the IBC Code


Vorschrift:
Transport zulässig:
Schadstoffname:
Verschmutzungskategorie:
Schiffstyp:


nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet


Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:


Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch


Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergefährdend.


Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt
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Acute Tox.
Skin Corr./Irrit.
Eye Damlimit.
Skin Sens.
ISTOT RE
Aquatic Chronic
H319
H315
H302
H312
H332
H314
H317
H412
H373


H411
H373


H331
EUH071


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend


Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:


Akute Toxizität
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Sensibilisierung der Haut
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
Gewässergefährdend - chronisch
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann die Organe (Leber, Skelettmuskulatur) schädigen nach längerer
oder wiederholter Exposition.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 Kann die Organe schädigen bei längerem oder wiederholtem
Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Wirkt ätzend auf die Atemwege.


Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
 Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
DieAngaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger
unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : Härter für cds-Grundierung WHG 2


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 3.0.1 (3.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017








Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : cds-Grundierung WHG 2
(Gilt auch für alle anderen Farbtöne)


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 3.0.1 (3.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens


1.1 Produktidentifikator
cds-Grundierung WHG 2


1.2
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird


Härter für Epoxidsystem.


1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : cds Polymere GmbH u. Co. KG


Straße/Postfach : Gau-Bickelheimer Straße 72


Nat.-Kenn./PLZ/Ort : 55576   Sprendlingen/Rhh.


Telefon : +49 (6701) 9350-0


Telefax : +49 (6701) 9350-50


Ansprechpartner : siehe Kapitel 16 / see chapter 16


1.4 Notrufnummer
cds-Labor / Tel. +49 (67 01) 93 50-28 (Diese Nummer ist nur Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichbar )


ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPI
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2


H319, H315, H317, H341, H411


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut
in Abschnitt 16 aufgeführt.


2.2. Kennzeichnungselemente
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Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Piktogramm:


Signalwort:
Achtung


Gefahrenhinweiseise:
H319 H315 H317
H341 H411


Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes


tragen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.


Sicherheitshinweise (Reaktion)
P305 + P351 + P338      BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit


Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.


P303 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen.


P333 + P311 Bei Hautreizung oder -ausschlag: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.


P308 + P311 BEI Exposition oder Betroffenheit: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.


P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P337 + P311 Bei anhaltender Augenreizung: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder


Arzt anrufen.


Sicherheitshinweise (Lagerung):
P405 Unter Verschluss lagern.
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Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
EUH2O5: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP.I


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 4,4-lsopropylidenediphenol, oligomeric
reactionproducts with 1-chloro-2,3-epoxypropane, 2,3-EPDXYPROPYLNEODECANOAT,
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, Oxirane,
2,2'[1,6-hexanediyIbis(oxymethylene)]bis-, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate


2.3. Sonstige Gefahren


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]


Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen können.


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe


Nicht anwendbar


3.2. Gemische
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Chemische Charakterisierung


Epoxidharz, modifiziert


Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


Ethanol; Ethylalkohol
Gehalt (W/W): >= 1 % - <
3 % CAS-Nummer: 64-17-
5 EG-Nummer: 200-578-6
REACH Registriernummer:
012119457610-43 INDEX-
Nummer: 603-002-00-5


Benzylalkohol
Gehalt (W/W): >= 1 - < 3
% CAS-Nummer: 100-51-6
EG-Nummer: 202-859-9
REACH Registriernummer:
012119492630-38 INDEX-
Nummer: 603-057-00-5


Flam. Lig. 2
Eye Dam./Irrit. 2
H225, H319


Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
Acute Tox. 4 (dermal)
Eye Darm/Init. 2
H319, H312, H332, H302


Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 % Skin CorrlIrrit. 2
CAS-Nummer: 68609-97-2 Skin Sens. 1
EG-Nummer: 271-846-8 H315, H317


REACH Registriernummer: 01-2119485289-22
INDEX-Nummer: 603-103-00-4


Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700
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Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100
% CAS-Nummer: 25068-38-6 EG-
Nummer: 500-033-5
REACH Registriernummer: 01-
2119456619-26
INDEX-Nummer: 603-074-00-8


Skin Corr./Irrit. 2
Eye Damilrrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
H319, H315, H317, H411


Abweichende Einstufung gemäß aktuellem
Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Corrilrrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 2
H319, H315, H317, H411


Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin CorrlIrrit. 2: >= 5 %
Eye Dannult. 2: >= 5 cY0


Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Gehalt (W/W): >= 7 % - < 10 % Skin CorrlIrrit. 2
CAS-Nummer: 9003-36-5 Skin Sens. 1
EG-Nummer: 500-006-8 Aquatic Chronic 2


H315, H317, H411


2,3-Epoxypropylneodecanoat
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 26761-45-5
EG-Nummer: 247-979-2
REACH Registriernummer:
012119431597-33


Skin Sens.
1 Muta. 2
Aquatic Chronic 2
H317, H341, H411


0xirane, 2,2'[1,6-hexanediyIbis(oxymethylene)]bis-
Gehalt (W/W): >= 1 % - < 5 % Skin Corr./Irrit. 2
CAS-Nummer: 16096-31-4 Eye Dam./Irrit. 2
EG-Nummer: 240-260-4 Skin Sens. 1


Aquatic Chronic 3
H319, H315, H317, H412


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
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Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.


Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.


Nach Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall
Lösemittel verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.


Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen,
augenärztliche Nachkontrolle.


Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslösen,
wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.


4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Augenreizung, Hautreizungen, allergische Kontaktdermatitis


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid


Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl


5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschädliche Dämpfe, Stickoxide, Rauch, Ruß


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Durch Hitze
gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht
in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den
behördlichen Vorschriften entsorgt werden







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : cds-Grundierung WHG 2
(Gilt auch für alle anderen Farbtöne)


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 3.0.1 (3.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Belastung mit
hohen Dampfkonzentrationen, Bereich sofort verlassen. Persönliche Schutzkleidung verwenden.
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.


6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für kleine Mengen: Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Erde, etc.)
aufnehmen. Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Für große Mengen: Produkt abpumpen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und
zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.


ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden. Einatmen von Nebeln/Dämpfen vermeiden. Hautkontakt vermeiden.
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten


Geeignete Materialien für Behälter: verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech),
Stahlbehälter, Kohlenstoffstahl (Eisen)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter an einem kühlen,
gut gelüfteten Ort, entfernt von Zündquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor
direkter Sonneneinstrahlung schützen.


Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten


Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 5 °C
Das verpackte Produkt muss vor Unterschreiten der angegebenen Temperatur geschützt
werden. Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 30 °C


7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt
genannten Hinweise zu beachten


ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
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8.1. Zu überwachende Parameter


Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz


64-17-5: Ethanol; Ethylalkohol
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 960 mg/m3 ; 500 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert
(BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu
befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstunq


Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Kombinationsfilter für organische, anorganische,
saure anorganische und basische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)


Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B.
Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.


Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex
6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke


Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2,
entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374)
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke


Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)


Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)


Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Die beim Umgang mit
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chemischen Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit für
Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch
geprüft werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: nahezu geruchlos
Gsrudhschwelle:


Keine einschlägigen Angaben
verfügbar.


pH-Wert:
(23 °C)
nicht anwendbar


Schmelzpunkt:
Das Produkt wurde nicht geprüft.


Siedepunkt: > 150 °C
Die Aussage ist von den
Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.


Flammpunkt: > 61 °C (DIN 53213-1)
Verdampfungsgeschwindigkeit:


nicht bestimmt
Entzündlichkeit: nicht bestimmt
Entzündlichkeit von Aerosolen:


nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entzündbaren Aerosole


Untere Explosionsgrenze:
entfällt


Dampfdruck:
Das Produkt wurde nicht geprüft.


Dichte: ca. 1,123 g/cm3
(23 °C)


Relative Dampfdichte (Luft):
nicht bestimmt


Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


Viskosität, dynamisch: 880 mPa.s
(23 °C)


Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich


Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd


9.2. Sonstige Angaben
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Schüttdichte:
nicht anwendbar


Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt
angegeben.


ABSCHNITT 10: Stabil ität und Reaktivität


10.1. Reaktivität
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.


10.5. Unverträgliche Materialien


Zu vermeidende Stoffe:
starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte


Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben


11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Akute Toxizität


Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reizwirkung


Beurteilung Reizwirkung:
Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt.


Atemwegs-/Hautsensibilisierung
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Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.


Keimzellenmutagenität


Beurteilung Mutagenität:
Eine erbgutverändernde Wirkung kann aufgrund der experimentellen Daten nicht
ausgeschlossen werden. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Kanzerogenität


Beurteilung Kanzerogenität:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine krebserzeugende Wirkung beim
Menschen. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reproduktionstoxizität


Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Entwicklungstoxizität


Beurteilung Teratogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)


Keine Daten vorhanden.


Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)


Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Aspirationsgefahr


Keine Daten vorhanden.


Sonstige Hinweise zur Toxizität
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das
Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen
Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden
von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben


12.1. Toxizität
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Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen
der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Das Produkt ist schwer wasserlöslich und kann daher durch mechanisches Abscheiden
in geeigneten Reinigungsanlagen aus dem Wasser eliminiert werden.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


Bioakkumulationspotential:
Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist
eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.


12.4. Mobilität im Boden


Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Bei Eintrag in Böden ist mit einer Bindung an feste Bodenpartikel zu
rechnen. Ein Eintrag in das Grundwasser ist nicht zu erwarten.


12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB
(sehr persistent/sehr bioakkumulativ).


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.


12.7. Zusätzliche Hinweise


Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die
Aussagen zur Ökotoxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung


13.1. Verfahren der Abfallbehandlung


Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten. Festmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.


Ungereinigte Verpackung:
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Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.


ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Landtransport


ADR


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


RID


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


UN3082
UMWELTGEFAEHRDEND
ER STOFF, FLUESSIG,
N.A.G. (enthält
BISPHENOL-A-
EPICHLORHYDRINHARZE
M <=700)
9, EHSM
III
ja
Tunnelcode: E


UN3082


UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthält
BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE M <=700)
9, EHSM
III
ja
Keine bekannt
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Lufttransport
IATA/ICAO


Air transport


IATA/ICAO


Binnenschiffstransport
ADN


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:


UN3082
UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.
(enthält BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE M <=700)
9, EHSM


Umweltgefahren: ja
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise für
den Anwender:


Transport im Binnentankschiff / Schiff für
Schüttgüter nicht bewertet


Seeschifftransport
IMDG


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:


Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:


Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


UN 3082
UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(enthält
BISPHENOL-A-
EPICHLORHYDRI
NHARZE M <=700)


9, EHSM


III
ja
Marine pollutant: JA


Keine bekannt


Sea transport


IMDG


UN number:
UN proper shipping
name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:


Special precautions
for user:


UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains
BISPHENOL-A-
EPICHLORHYDRIN
RESINS M <=700)
9, EHSM


III
yes
Marine pollutant:
YES
None known


UN-Nummer:


Ordnungsgemäße
UN-
Versandbezeichnun
g:
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Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:


UN 3082
UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(enthält
BISPHENOL-A-
EPICHLORHYDRI
NHARZE M <=700)


9, EHSM


III
ja


UN number:
UN proper shipping
name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental


UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains
BISPHENOL-A-
EPICHLORHYDRIN
RESINS M <=700)
9, EHSM


I I I
y e s
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hazards:
Besondere Keine bekannt Special precautions None known
Vorsichtshinweise für den for user:
Anwender:


14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer" der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in
den Tabellen oben.


14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender"
der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.7. Massengutbeförderung gemäß Transport in bulk according to Annex
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens           II of MARPOL and the IBC Code
und gemäß IBC-Code


Vorschrift:
Transport zulässig:
Schadstoffname:
Verschmutzungskategorie:
Schiffstyp:


nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet


Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:


Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch


Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen


Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 28, 29, 40


Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergefährdend.


Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.


15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


RE1: Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend


Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:
Skin CorrlIrrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
Muta. Keimzellmutagenität
Aquatic Chronic Gewässergefährdend - chronisch
Harn. Liq. Entzündbare Flüssigkeiten
Acute Tox. Akute Toxizität
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als
Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte
Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im
Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten.
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02.40 / 040.0, 040.2, 040.5, 040.9 / 


Ersatz und Betrieb KTL-Anlagen


Auffangvolumen


Information:


- Aufkantung; 6m-Ebene (je Linie)


     WHG Gesamthöhe 10cm


     Erhöhung Ablaufverbindung zum Gegenbehälter 5cm => Auffangvolumen 42m²


- Nebenaggregate-Raum groß; 0m-Ebene


     WHG Höhe 5cm => Auffangvolumen 25m³


     Im Bereich der Türen wird eine Aufkantung erstellt um das Auslaufen zu verhindern.


- Nebenaggregate-Raum klein; 0m-Ebene


     WHG Höhe 18cm => Auffangvolumen 20m³


     Im Bereich der Türen wird eine WHG Konformes Schott installiert um das Auslaufen zu verhindern.


6m-Ebene Linie 2


10cm Aufkantung


6m-Ebene Linie 1


10cm Aufkantung


Nebenaggregate-Raum groß


0m-Ebene


Achse A'-D'/21-25


Nebenaggregate-Raum klein


0m-Ebene


Achse C'-D'/12-14


Ablaufpunkt Linie 1


Ablaufpunkt Linie 2


Einleitungspunkt in 


Gegenbehälter Linie 1


Einleitungspunkt in 


Gegenbehälter Linie 2





		190803_Ersatz KTL-Anlage_Auffangvolumen.vsdx

		Zeichenblatt-1
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02.40 / 040.0, 040.2, 040.5, 040.9 / 


Ersatz und Betrieb KTL-Anlagen


Übersicht Behälter


=K2V1


Linie 2


=K1V1


Linie 1


KTL-Tauchbecken


++PK011


373m³


Spritzspülen


++PS021


7m³


Tauchspülen 1


++PS022


54m³


Leerdrehen


++PK081


UF-Filtrat


++PN211


7m³


Spülbehälter RO-Module / RO-Filtrat


++PN271 / ++PN272


1m³ / 3,5m³


UF-Spüle


++PN212


5m³


Sammelbehälter 


Rohwasserbehälter


++BR172


1m³


VE-Wasserspülen


++PS071


54m³


Tauchspülen 2


++PS023


54m³


Biozid – 1x je Linie


++DS115


0,03m³


Biozid Anoden – 1x je Linie


++DS119


0,03m³


Harz (Bindemittel)


=K2V1++DS111


2x 25m³


Harz (Bindemittel)


=K1V1++DS111


2x 25m³


Dosierung Additive


=K1V1 / =K2V1++DS113


Pro Linie 7m³ +


0,2m³ (Versorgung) 


Dosierung Amidosulfonsäure


=K1V1 / =K2V1++DS114


Pro Linie 0,5m³ 


UF Additive


=K1V1 / =K2V1++DS116


Pro Linie 0,8m³


Abwasser-Sammelbehälter Lackhaltig


=KGV1++BA715


15m³


Pumpensumpf


=KGV1++PS711


1m³


Drehschemelreinigung


=K1V1 / =K2V1++PN241


Pro Linie 2m³


Gegenbehälter Spülzonene


=K1V1 / =K2V1++BA321


Pro Linie 62m³


Gegenbehälter KTL-Tauchbecken


=K1V1 / =K2V1++BA311


Pro Linie 429m³


Pumpensumpf


=KGV1++PS721


1m³


Legende:


Prozessbecken


Behälter Nebenaggregate


Abwasser Sammelbehälter


Gegenbehälter


Information:


- Linie 1:


     =K1V1


     Baujahr: 2021


- Linie 2:


     =K2V1


     Baujahr 2020


- Übergeordnete Funktionen


     =KGV1


     Baujahr 2020


- Aufbau Linie 1 gespiegelt zur


   Linie 2


Pigmentpaste


Optional Silo


Pro Linie 2x20m³


Pigmentpaste


=K1V1++DS112


2x 1m³


Pigmentpaste


=K2V1++DS112


2x 1m³


Sammelbehälter Anolyt


=K1V1++PN216


2m³


Sammelbehälter Anolyt


=K2V1++PN216


2m³


Abwasser-Sammelbehälter


Sauer- Alkalisches Abwässer 


=KGV1++BA716


1m³





		190803_Ersatz KTL-Anlage_Übersicht Behälter.vsdx

		Zeichenblatt-1
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens


1.1. Handelsname
Härter für cds-Beschichtung WHG 2
Komp.A (C44682990330000)


1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt für die Bauchemie


1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : cds Polymere GmbH u. Co. KG
Straße/Postfach : Gau-Bickelheimer Straße 72
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : D 55576 Sprendlingen/Rhh.
Telefon : +49 (6701) 9350-0
Telefax : +49 (6701) 9350-50
Ansprechpartner : siehe Kapitel 16 / see chapter 16


1.4. Notrufnummer
cds-Labor / Tel. +49 (67 01) 93 50-28 (Diese Nummer ist nur Montag bis Freitag von 8 - 17
Uhr erreichbar )
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLPI


Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (oral)


Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Darn./Irrit. 1
Skin Sens. 1


Gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG


Mögliche Gefahren:
Entzündlich.
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
Verursacht Verätzungen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut
in Abschnitt 16 aufgeführt.


2.2. Kennzeichnungselemente


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fCLPI


Piktogramm:


Signalwort:
Gefahr


Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere


Augenschäden.
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Sicherheitshinweise (Vorbeugung):


P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen


Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Nebel vermeiden.
P260 Nebel oder Dampf nicht einatmen.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/


Beleuchtungsanlagen verwenden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes


tragen.
P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.


Sicherheitshinweise (Reaktion):
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit


Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.


P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für
ungehinderte Atmung sorgen.


P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.


P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.


P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
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P330 Mund ausspülen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P370 + P378 Bei Brand: ... zum Löschen verwenden.


Sicherheitshinweise (Lagerung):
P405 Unter Verschluss lagern.
P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.


Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP1


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: BENZYLALKOHOL,
M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), POLYETHERDIAMIN


Gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG


EU-Richtlinie 1999/45/EG ('Zubereitungsrichtlinie')


Gefahrensymbol(e)
C Ätzend.


R-Sätze
 R10 Entzündlich.
 R34 Verursacht Verätzungen.
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
 R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.


S-Sätze
S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S23.3 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
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 S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen
und
Arzt konsultieren.


S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.


 S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich,
dieses
Etikett vorzeigen).


 S64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn
Verunfallter
bei Bewusstsein ist).


Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: BENZYLALKOHOL,
M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), POLYETHERDIAMIN


2.3. Sonstige Gefahren


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fCL12.1


Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen können.







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : Härter für cds-Beschichtung WHG 2
Bulk


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 4.0.1 (4.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


Seite: 3/17







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : Härter für cds-Beschichtung WHG 2
Bulk


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 4.0.1 (4.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


Seite: 4/17


ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe


Nicht anwendbar


3.2. Gemische


Chemische Charakterisierung


Zubereitung auf Basis: Amin







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : Härter für cds-Beschichtung WHG 2
Bulk


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 4.0.1 (4.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
Acute Tox. 4 (dermal)
Eye Dam./Irrit. 2
H319, H332, H302


Acute Tox. 3 (Inhalation - Dampf)
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
H314, H331, H302, H317, H412
EUH071


Flam. Liq. 2
Eye Dam./Irrit.
2 H225, H319


Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Darr./Irrft. 2
H319, H315, H302


Seite: 5/17
Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


Benzylalkohol
Gehalt (W/W): >= 25 % - <
50 % CAS-Nummer: 100-51-
6 EG-Nummer: 202-859-9
REACH Registriernummer:
012119492630-38 INDEX-
Nummer: 603-057-00-5


m-Phenylenbis(methylamin)
Gehalt (W/W): >= 7 % - < 10 %
CAS-Nummer: 1477-55-0 EG-
Nummer: 216-032-5


Ethanol (Ethylalkohol)
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 64-17-5 EG-
Nummer: 200-578-6 REACH
Registriernummer: 01-
2119457610-43
INDEX-Nummer: 603-002-00-5


2,4,6-Tri-(dimethylamino-methyl)phenol
Gehalt (W/VV): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 90-72-2 EG-
Nummer: 202-013-9 INDEX-
Nummer: 603-069-00-0


Poly[oxy(methy1-1,2-ethanediy1)], a-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 % Skin Comern. 1C
CAS-Nummer: 9046-10-0 Eye Dam./Irrit. 1


Aquatic Chronic 3
H314, H412
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Gefährliche Inhaltsstoffe
gemäß der Richtlinie 1999/45/EG


Benzylalkohol
Gehalt (W/W): >= 25 % - < 50 °A
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CAS-Nummer: 100-51-6
EG-Nummer: 202-859-9
REACH Registriernummer: 01-2119492630-38
INDEX-Nummer: 603-057-00-5
Gefahrensymbol(e): Xn
R-Sätze: 20/22


m-Phenylenbis(methylamin)
Gehalt (W/VV): >= 7 % - < 10
°A) CAS-Nummer: 1477-55-0
EG-Nummer: 216-032-5
Gefahrensymbol(e): C
R-Sätze: 20/22, 34, 43, 52/53


Ethanol (Ethylalkohol)
Gehalt (W/VV): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 64-17-5
EG-Nummer: 200-578-6
REACH Registriernummer: 01-2119457610-43
INDEX-Nummer: 603-002-00-5
Gefahrensymbol(e): F
R-Sätze: 11


2,4,6-Tri-(dimethylamino-methyl)phenol
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 90-72-2
EG-Nummer: 202-013-9
INDEX-Nummer: 603-069-00-0
Gefahrensymbol(e):
Xn R-Sätze: 22, 36/38


Poly[oxy(methy1-1,2-ethanediy1)], a-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-
Gehalt (W/W): >= 3 % - < 5 %
CAS-Nummer: 9046-10-0
Gefahrensymbol(e): C
R-Sätze: 34, 41, 52/53


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der
Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, der R-Sätze und der Gefahrenhinweise, ist der
volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
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Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.


Nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Wenn Atembeschwerden
auftreten, Atmung unterstützen und sofort Arzt aufsuchen.
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Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Auf keinen Fall Lösemittel verwenden.
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.


Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen,
augenärztliche Nachkontrolle.


Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen auslösen wegen der Gefahr
der Aspiration. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt
angewiesen wird.


4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung
des Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.


ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum


Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl


5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschädliche Dämpfe, Stickoxide, Rauch, Ruß


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Behälter können
in der Hitze des Feuers aufsteigen oder explodieren. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.
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Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen.
Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Persönliche Schutzkleidung verwenden. Längeres Einatmen vermeiden. Berührung mit der Haut,
Augen, Kleidung vermeiden. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Verunreinigtes
Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.


6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Erde, etc.) aufnehmen.
Das aufgenommene Material sofort vorschriftsmäßig entsorgen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und
zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht
rauchen. Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).


Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Der Stoff/das
Produkt kann mit Luft explosionsgefährliche Mischungen bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft,
können sich in tiefergelegenen Bereichen sammeln und eine beträchtliche Entfernung zu einer
Zündquelle überbrücken.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten


Geeignete Materialien für Behälter: verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort
aufbewahren. Vor Hitze schützen. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.


Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten


Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 5 °C
Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 35 °C


7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt
7 genannten Hinweise zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter


Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz


Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz
zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da
dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt
werden. Bezüglich geeigneter Überwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die
europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in
Deutschland zu beachten.


64-17-5: Ethanol (Ethylalkohol)
AGW 960 mg/m3 ; 500 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW)
eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s.
TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe


1477-55-0: m-Phenylenbis(methylamin)
0,1 mg/m3 (cds-Empfehlung)
(aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung


Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Geeigneter Atemschutz bei höheren
Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Gasfilter für niedrigsiedende organische
Gase/Dämpfe (Siedepunkt < 65 °C, z. B. EN 14387 Typ AX).


Handschutz:
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.


Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)


Körperschutz:
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Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und Einwirkung auswählen., Antistatische Schürze


Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen


Stäuben/Nebeln/Dämpf
en vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Längeren und intensiven
Hautkontakt vermeiden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und
Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).
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Einatmen von


ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften


9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Form: flüssig
Farbe: bräunlich
Geruch: produktspezifisch
Geruchschwelle:


Keine einschlägigen Angaben
verfügbar.


pH-Wert:
nicht anwendbar


Schmelztemperatur:
nicht anwendbar


Siedetemperatur: ca. 150 °C
(1.013 hPa)


Flammpunkt: 45 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit:


nicht bestimmt
Entzündlichkeit: nicht leicht entzündlich
Entzündlichkeit von Aerosolen:


nicht anwendbar, das Produkt bildet
keine entzündbaren Aerosole


Untere Explosionsgrenze:
entfällt


Dampfdruck:


(DIN 53213-1)


vernachlässigbar
Dichte: ca. 1.062 g/cm3


(20 °C)
Relative Dampfdichte (Luft):


nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit: emulgierbar


(20 °C)
Thermische Zersetzung: Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Keine


Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


Viskosität, dynamisch: ca. 2.500 mPa.s
(20 °C)


Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich
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9.2. Sonstige Angaben


Mischbarkeit mit Wasser:
(20 °C)
nicht löslich


Hygroskopie: nicht hygroskopisch
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem
Abschnitt angegeben.
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ABSCHNITT 10: Stabil ität und Reaktivität


10.1. Reaktivität
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


Metallkorrosion: Keine Metallkorrosion zu erwarten.


10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.


10.5. Unverträgliche Materialien


Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte


Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.


ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 11.1.


Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Akute Toxizität


Beurteilung Akute Toxizität:
Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität. Nach einmaligem Verschlucken von
mäßiger Toxizität. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.
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Reizwirkung


Beurteilung Reizwirkung:
Ätzend! Schädigt Haut und Augen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von
den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Atemwegs-/Hautsensibilisierung


Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist
von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


Keimzellenmutagenität


Beurteilung Mutagenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Kanzerogenität


Beurteilung Kanzerogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Reproduktionstoxizität


Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Entwicklungstoxizität


Beurteilung Teratogenität:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.


Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)


Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor. Aufgrund
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Sonstige Hinweise zur Toxizität


Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften
der Einzelkomponenten abgeleitet.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 12.1.


Toxizität


Beurteilung aquatische Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.


12.4. Mobilität im Boden


Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.


12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB
(sehr persistent/sehr bioakkumulativ).


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.


12.7. Zusätzliche Hinweise


Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.


ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 13.1.


Verfahren der Abfallbehandlung
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Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.
Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit
dem Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen.


Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.


Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.







Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) 1907/2006


Handelsname : Härter für cds-Beschichtung WHG 2
Bulk


Überarbeitet am : 30.05.2017 Version (Überarbeitung) : 4.0.1 (4.0.0)
Druckdatum : 30.05.2017


Seite: 14/17


ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Landtransport


ADR


UN-Nummer UN2924
Ordnungsgemäße UN- ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, AETZEND, N.A.G.
Versandbezeichnung: (enthält M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), ETHANOL)
Transportgefahrenklassen: 3, 8
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren: nein
Besondere Tunnelcode: D/E
Vorsichtshinweise für
den Anwender:


RID


UN-Nummer UN2924
Ordnungsgemäße UN- ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, AETZEND, N.A.G.
Versandbezeichnung: (enthält M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), ETHANOL)
Transportgefahrenklassen: 3, 8
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren: nein
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise für
den Anwender:


Binnenschiffstransport
ADN


UN-Nummer UN2924
Ordnungsgemäße UN- ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, AETZEND, N.A.G.
Versandbezeichnung: (enthält M-PHENYLENBIS(METHYLAMIN), ETHANOL)
Transportgefahrenklassen: 3, 8
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren: nein
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise für
den Anwender:
Transport im nicht bewertet
Binnentankschiff:
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Seeschifftransport
IMDG


Sea transport


IMDG


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:


Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:


Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


UN 2924
ENTZUENDBARE
R FLUESSIGER
STOFF, AETZEND,
N.A.G. (enthält M-
PHENYLENBIS(ME
THYLAMIN),
ETHANOL)
3, 8


III
nein
Marine pollutant:
NEIN
Keine bekannt


UN number:
UN proper shipping
name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:


Special precautions
for user:


UN 2924
FLAMMABLE
LIQUID,
CORROSIVE,
N.O.S. (contains M-
PHENYLENEBIS(M
ETHYLAMINE),
ETHANOL)
3, 8


III
no
Marine pollutant:
NO
None known


Lufttransport
IATA/ICAO


Air transport


IATA/ICAO


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:


Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:


Besondere
Vorsichtshinweise
für den Anwender:


UN 2924
ENTZUENDBARE
R FLUESSIGER
STOFF, AETZEND,
N.A.G. (enthält M-
PHENYLENBIS(M
E THYLAMIN),
ETHANOL)
3, 8


III


Keine Markierung
als
Umweltgefährlich
erforderlich
Keine bekannt
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14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer" der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


UN number:
UN proper shipping name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental hazards:


Special precautions for
user:


UN 2924
FLAMMABLE
LIQUID,
CORROSIVE,
N.O.S. (contains M-
PHENYLENEBIS(M
ETHYLAMINE),
ETHANOL)
3, 8


III
No Mark as
dangerous for the
environment is
needed
None known
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14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in
den Tabellen oben.


14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender"
der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.7. Massengutbeförderung gemäß
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code


Transport in bulk according to Annex II
of MARPOL73/78 and the IBC Code


Vorschrift:
Transport zulässig:
Schadstoffname:
Verschmutzungskategorie:
Schiffstyp:


nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet


Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:


Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated


ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch


Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergefährdend.


Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend


Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole,
der R-Sätze und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:
Xn Gesundheitsschädlich.
C Ätzend.
F Leichtentzündlich.
20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
34 Verursacht Verätzungen.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig


schädliche Wirkungen haben.
11 Leichtentzündlich.
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
41 Gefahr ernster Augenschäden.
Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeiten
Acute Tox. Akute Toxizität
Skin Corrilrrit. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
Aquatic Chronic Gewässergefährdend - chronisch
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H331 Giftig bei Einatmen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.


Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware
(Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet
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werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger
unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.


Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens


1.1. Handelsname


cds-Beschichtung WHG 2
Komp.A (C43367990310000)


1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: Produkt für die Bauchemie


1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt


Hersteller/Lieferant : cds Polymere GmbH u. Co. KG
Straße/Postfach : Gau-Bickelheimer Straße 72
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : 55576 Sprendlingen/Rhh.
Telefon : +49 (6701) 9350-0
Telefax : +49 (6701) 9350-50
Ansprechpartner : siehe Kapitel 16 / see chapter 16


1.4. Notrufnummer
cds-Labor / Tel. +49 (67 01) 93 50-28 (Diese Nummer ist nur Montag bis Freitag von 8 - 17
Uhr erreichbar )
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren


2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ECLP1


Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 2


H319, H315, H317, H411


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut
in Abschnitt 16 aufgeführt.


2.2. Kennzeichnungselemente


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ICLI9


Piktogramm:


Signalwort:
Achtung


Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
P280 Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
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P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes


tragen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.


Sicherheitshinweise (Reaktion):


P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.


P333 + P311 Bei Hautreizung oder -ausschlag: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.


P303 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen.


P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P337 + P311 Bei anhaltender Augenreizung: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder


Arzt anrufen.


Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ICLP1


Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
EUH2O5: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLI21


Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Formaldehyde, oligomeric reaction
products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, 1,3-B1(2,3-EPDXIPROPDXI)2,2-
DIMETHYLPROPAN


2.3. Sonstige Gefahren


Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP1


Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen können.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe


Nicht anwendbar


3.2. Gemische


Chemische Charakterisierung


enthält: Epoxidharz, modifiziert


Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS)
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gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008


Formaldeh de, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
ehalt (W/W): < 50 % Skin Corr./Irrit. 2
AS-Nummer: 9003-36-5 Skin Sens. 1
G-Nummer: 500-006-8 Aquatic Chronic 2


H315, H317, H411


Benzylalkohol
Gehalt (W/W): < 5 ` )/0
CAS-Nummer: 100-51-6
EG-Nummer: 202-859-9
REACH Registriernummer:
012119492630-38 INDEX-
Nummer: 603-057-00-5


Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
Acute Tox. 4 (dermal)
Eye Dam./Irrit. 2
H319, H312, H332, H302


1 ,3-Bis(2 ,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan
Gehalt (W/W): < 10 % Skin Corr./Irrit. 2
CAS-Nummer: 17557-23-2 Skin Sens. 1
EG-Nummer: 241-536-7 H315, H317
INDEX-Nummer: 603-094-00-7


Bis(isopropyl)naphthalin
Gehalt (W/W): < 3 % CAS-
Nummer: 38640-62-9 EG-
Nummer: 254-052-6 REACH
Registriernummer: 01-
2119565150-48


Aquatic Chronic
1 H410


Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert
Gehalt (W/W): < 2,5 % Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 64742-95-6 Flam. Liq. 1
EG-Nummer: 265-199-0 Skin Corr./Irrit. 2
REACH Registriernummer: 01- STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
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2119455851-35, 01-2119486773- Aquatic Chronic 2
24 H224, H315, H304, H336, H411


EUH066


Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen


Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.


Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.


Nach Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall
Lösemittel verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.


Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.


Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslösen,
wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.


4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
uptome: Augenreizung, Hautreizungen, allergische Kontaktdermatitis


4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver


Aus Sicherheitsgründen ungeeignete
Löschmittel: Wasservollstrahl


5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, gesundheitsschädliche Dämpfe
Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem
Brand freigesetzt werden.


5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


Weitere Angaben:
Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Gefährdung hängt
von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes Löschwasser
muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung


6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Berührung
mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.


6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.


6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für kleine Mengen: Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen. Mit flüssigkeitsbindendem
Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Für große Mengen: Produkt abpumpen.


6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und
zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden. Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Gebinde dicht
verschlossen halten. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.


Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar. Das Produkt ist nicht brandfördernd,
nicht selbstentzündlich, nicht explosionsgefährlich.


7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Trennung von Metallen. Trennung von Laugen. Trennung von Oxidationsmitteln. Trennung
von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln.


Geeignete Materialien für Behälter: verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort
aufbewahren. Vor Hitze schützen. Frostgeschützt lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.


Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare
Flüssigkeiten (soweit nicht LGK 3A bzw. 3B).


Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 5 °C
Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 35 °C


7.3. Spezifische Endanwendungen


Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt
7 genannten Hinweise zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter


Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz


Stoffe ohne Wertangaben sind für den Gesetzesraum dieses Sicherheitsdatenblattes in
den Vorschriften für Arbeitsplatzgrenzwerte nicht gelistet.


8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung


Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Kombinationsfilter für organische, anorganische,
saure anorganische und basische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)


Handschutz:
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.


Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)


Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)


Allgemeine Schutz- und Hvgienemaßnahmen
Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Um eine Anschmutzung beim Umgang zu
verhindern, sollten geschlossene Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe benutzt werden. Die
beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei
der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder
Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen
regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine
Leckstellen).
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften


Form: flüssig
Farbe: verschieden, je nach Einfärbung


Geruch:


Siedepunkt:


Flammpunkt:
Entzündlichkeit:
Dampfdruck:


Dichte:


Wasserlöslichkeit:
Selbstentzündlichkeit:


charakteristisch


Das Produkt wurde nicht geprüft.
> 200 °C
Studie aus technischen Gründen
nicht möglich., Die Aussage ist
von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet. >
100 °C
nicht selbstentzündlich


Das Produkt wurde nicht geprüft.
ca. 1,8 g/cm3
(20 °C)
unlöslich
nicht selbstentzündlich


(DIN 53213-1)


Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung
und Umgang beachtet werden.


Viskosität, dynamisch: 5.900 mPa.s
(20 °C)


Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich
Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd


9.2. Sonstige Angaben


Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem
Abschnitt angegeben.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang
beachtet werden.


10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.


10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet
werden. Reaktionen mit Aminen.


10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.


10.5. Unverträgliche Materialien


Zu vermeidende Stoffe:
Amine


10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte


Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und
Umgang beachtet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 11.1.


Angaben zu toxikologischen Wirkungen


Akute Toxizität


Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.


Reizwirkung


Beurteilung Reizwirkung:
Reizt die Augen und die Haut.


Atemwegs-/Hautsensibilisierung


Beurteilung Sensibilisierung:
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.


Keimzellenmutagenität


Beurteilung Mutagenität:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


Kanzerogenität


Beurteilung Kanzerogenität:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


Reproduktionstoxizität


Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


Entwicklungstoxizität


Beurteilung Teratogenität:
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Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder
die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.


Seite: 10/15
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


Erfahrungen am Menschen


Experimentelle/berechnete Daten:


Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt


geworden. Sonstige Hinweise zur Toxizität


Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.


ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 12.1.


Toxizität


Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen
der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die
Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


12.2. Persistenz und Abbaubarkeit


Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Das Produkt ist schwer wasserlöslich und kann daher durch mechanisches Abscheiden
in geeigneten Reinigungsanlagen aus dem Wasser eliminiert werden.


12.3. Bioakkumulationspotenzial


Bioakkumulationspotential:
Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist
eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.


12.4. Mobilität im Boden


Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
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Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Bei Eintrag in Böden ist mit einer Bindung an feste Bodenpartikel zu
rechnen. Ein Eintrag in das Grundwasser ist nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht geprüft.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.


12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


12.6. Andere schädliche Wirkungen


Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.


12.7. Zusätzliche Hinweise


Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Akut giftig für Wasserorganismen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 13.1.


Verfahren der Abfallbehandlung


Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.
Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit
dem Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen.


Abfallschlüssel:
08 01 11 tt Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten


Ungereinigte Verpackung:
Gebrauchte Verpackungen sind optimal zu entleeren und wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.


ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport


Landtransport


A D R


UN-Nummer UN3082
Ordnungsgemäße UN- UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthält
Versandbezeichnung: BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRINHARZE)
Transportgefahrenklassen: 9, EHSM
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren: ja
Besondere Tunnelcode: E
Vorsichtshinweise für
den Anwender:


R ID


UN-Nummer UN3082
Ordnungsgemäße UN- UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthält
Versandbezeichnung: BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRINHARZE)
Transportgefahrenklassen: 9, EHSM
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren: ja
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Keine bekannt


UN3082
UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthält
BISPHENOL-F-EPICHLORHYDRINHARZE)
9, EHSM
III
ja
Keine bekannt


Lufttransport Air transport


IATA/ICAO IATA/ICAO


Seite: 12/15
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


Binnenschiffstransport
ADN


UN-Nummer
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:
Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise für den
Anwender:


Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttqüter
nicht bewertet


Seeschifftransport
IMDG


UN-Nummer:
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung:


Transportgefahrenklassen:


Verpackungsgrupp
e: Umweltgefahren:


Besondere
Vorsichtshinweise
für den Anwender:


UN 3082
UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(enthält
BISPHENOL-F-
EPICHLORHYDRI
NHARZE)


9, EHSM


III


ja
Marine pollutant: JA


Keine bekannt
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Sea transport


IMDG


UN number:
UN proper shipping name:


Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental hazards:


Special precautions for
user:


UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains
BISPHENOL-F-
EPICHLORHYDRI
N RESINS) 9,
EHSM


III
yes
Marine pollutant:
YES
None known
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UN-Nummer: UN 3082 UN number: UN 3082
Ordnungsgemäße UN- UMWELTGEFAEH UN proper shipping ENVIRONMENTAL
Versandbezeichnung: RDENDER STOFF,


FLUESSIG, N.A.G.
(enthält


name: LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.


BISPHENOL-F- (contains
EPICHLORHYDRI BISPHENOL-F-
NHARZE) EPICHLORHYDRIN


RESINS)
Transportgefahrenklassen: 9, EHSM Transport hazard


class(es):
9, EHSM


Verpackungsgruppe: III Packing group: III
Umweltgefahren: ja Environmental


hazards:
yes


Besondere
Vorsichtshinweise für den


Keine bekannt Special precautions
for user:


None known


Anwender:


14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer' der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.


14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in
den Tabellen oben.


14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.


14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender'
der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.
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14.7. Massengutbeförderung gemäß
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code


Transport in bulk according to Annex II
of MARPOL73/78 and the IBC Code


Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulässig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie: nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften


15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch


Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergefährdend.


GISCODE: RE 1


Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.


15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung


Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt


ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend


Voller Wortlaut der Einstu fungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:
Skin CordIrrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Damilrrit. Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
Aquatic Chronic Gewässergefährdend - chronisch
Acute Tox. Akute Toxizität
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeiten
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
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H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.


Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachte
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Das Gewässerschutzsystem cds-WHG 2 besteht aus 2-Komponenten-Epoxidharzen und
findet Anwendung als Abdichtung von Auffangwannen, Auffangräumen und Flächen aus
Stahlbeton. Das System darf nur von Fachbetrieben gem. WHG appliziert werden, die von
cds Polymere GmbH & Co. KG hierfür unterwiesen worden sind.


Untergrundbeschaffenheit
und bauliche
Voraussetzungen


· Der Betonuntergrund muss trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder
sonstigen Verschmutzungen sein.


· Haftungsmindernde Verunreinigungen müssen vor dem Beschichten durch geeignete
Verfahren entfernt werden.


· Betonuntergründe müssen tragfähig sein und nach der Vorbereitung eine
Haftzugfestigkeit von mindestens 2 N/mm² aufweisen.


· Innen liegende Kanten sind als Hohlkehlen auszuführen.


· Die Rissbreite des Untergrundes muss auf ≤ 0,3 mm begrenzt sein.


· Arbeitsfugen sind zu vermeiden bzw. nach DIN 1045 auszuführen.


Untergrund- und
Umgebungstemperatur


mind. 8 °C (Leitlack 12°C), max. 30 °C


Aushärtezeit bei 23°C begehbar nach 7 Std. (cds-Grundierung WHG 2), 6 Std. (cds-Beschichtung WHG 2), 7
Tage bis zur vollständigen Durchhärtung und Chemikalienbeständigkeit


Materialverbrauch
ohne Rautiefenausgleich


Grundierung: cds-Grundierung WHG 2: 0,3 - 0,5 kg/m2


Deckschicht: cds-Beschichtung WHG 2: mind. 2,5 kg/m2


Hilfsstoffe: Stellmittel zur Thixotropierung bei senkrechten Flächen


Verarbeitung Anmischen und Aufbringen der einzelnen Schichten gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-59.12-222 und der Technischen Merkblätter.
Kennzeichnung der Flächen mit Angaben zum Beschichtungssystem.


Farbton ca. RAL 7032 (cds-Beschichtung WHG 2)


Lieferform 18 kg Gebinde (cds-Grundierung WHG 2)
30 kg Gebinde (cds-Beschichtung WHG 2)


Lagerfähigkeit 1 Jahr, trocken und bei + 15 °C bis + 20 °C


Vorteile · Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-59.12-222


· Für Innen- und Außenbereiche


· Rissbreitenbegrenzung ≤ 0,3 mm


· Beständig gegenüber Medien gem. Prüfgruppen 1-14 des DIBt


· Direkt befahrbar mit Luftbereifung, Vollgummi-Rädern, Vulkollan-Rädern oder
Polyamid-Rädern
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cds-Gewässerschutzsystem cds-WHG 2
für chemikalienbeständige, befahrbare Oberflächen, ca. 2 mm
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Diese Informationen dienen dem Überblick. Maßgebliche technische Informationen entnehmen Sie der bauaufsichtlichen Zulassung Z-59.12-222, den
Technischen Merkblättern 3367 (cds-Grundierung WHG 2), 4682 (cds-Beschichtung WHG 2) und den Sicherheitsdatenblättern in der aktuellen Fassung.


Musterleistungstext


 1. Untergrundvorbereitung
Betonflächen durch z.B. Stahlkugelstrahlen zur Aufnahme einer Epoxidharzbeschichtung vorbereiten. Abtraggut aufnehmen, Flächen
absaugen. Der Betonuntergrund muss vor dem Grundieren trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder sonstigen
Verschmutzungen sein. Haftungsmindernde Verunreinigungen müssen durch geeignete Verfahren entfernt werden. Im Einheitspreis ist
die Entsorgung als unbelasteter Bauschutt enthalten. Die Oberfläche muss tragfähig sein, eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm²
aufweisen, über eine Rissbreitenbegrenzung von < 0,3 mm verfügen sowie abgedichtet sein gemäß DIN 18 195 Teil 4 bzw. Teil 6.


Das Applizieren des Gewässerschutzsystems darf nur von Fachbetrieben gem. WHG durchgeführt werden und die von cds Polymere
GmbH & Co. KG hierfür unterwiesen worden sind.


 2. Grundierung
mit einem im System bauaufsichtlich zugelassenen, transparenten, niedrigviskosen, lösemittelfreiem 2-Komponenten-Epoxidharz,
anschließend mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,3 – 0,8 mm leicht abstreuen (ca. 0,3 kg/m2).


Material:  cds-Grundierung WHG 2, bauaufsichtliche Zulassung Z-59.12-222 und Quarzsand 0,3 – 0,8 mm
Verbrauch:  0,3 – 0,5 kg/m² Bindemittel, ca. 0,3 kg/m² Abstreusand


 Bedarfsposition Rautiefenausgleich
Kratzspachtelung aufbringen, hergestellt im MV 1:1 aus einem im System bauaufsichtlich zugelassenen, transparenten, niedrigviskosen,
lösemittelfreien 2-Komponenten-Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0 - 0,3 mm in spezieller Sieblinie.


Material:  cds-Grundierung WHG 2, bauaufsichtliche Zulassung Z-59.12-222 und cds-Spezialfüllstoff 1315
Verbrauch:  ca. 0,8 kg/m² Bindemittel, ca. 0,8 kg/m² Füllstoff je mm Schichtdicke


 3. Herstellen von Hohlkehlen
mit einem Mörtel, hergestellt im MV 1:10 mit einem, im System bauaufsichtlich zugelassenem, transparenten, niedrigviskosen,
lösemittelfreiem 2-Komponenten-Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0 – 1,5 mm in spezieller Sieblinie. Nach
Aushärtung die Hohlkehlen zusätzlich mit dem gleichen Bindemittel versiegeln.


Material:  cds-Grundierung WHG 2, bauaufsichtliche Zulassung Z-59.12-222, cds-Spezialfüllstoff 1100
Verbrauch:  2 – 3 kg/lfm Mörtel (cds-Grundierung WHG 2 und cds-Spezialfüllstoff A 11 im MV 1:10)
  ca. 0,15 kg/lfm zusätzlich cds-Grundierung WHG 2 für die Versiegelung


 4. Deckschicht
mit einem im System bauaufsichtlich zugelassenen, pigmentierten, zähelastischen, lösungsmittelfreien 2-Komponenten-Epoxidharz. Das
Material muss für Innen- und Außenbereiche geeignet, gegenüber Medien der Prüfgruppen 1-14 des DIBt beständig, bis 0,3 mm
rissüberbrückend und direkt befahrbar mit Luftbereifung, Vollgummi-Rädern, Vulkollan-Rädern oder Polyamid-Rädern sein.


 Material:  cds-Beschichtung WHG 2, bauaufsichtliche Zulassung Z-59.12-222
 Farbton:  ca. RAL 7032
 Verbrauch:  mind. 2,5 kg/m²


 5. Kennzeichnung
der Fläche durch Anbringen des WHG-Schildes.


Mengenangaben gemäß Prüfzeugnis, tatsächliche Verbrauchsmengen bedürfen einer objektspezifischen Überprüfung durch den
Ausführenden. Ein Rautiefenausgleich ist nicht berücksichtigt.
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Beschreibung: cds-Grundierung WHG 2 ist ein transparentes, niedrigviskoses, 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis mit hohem Eindringvermögen in den Untergrund.


Anwendung: cds-Grundierung WHG 2 ist die Grundierung im Gewässerschutzsystem cds-WHG 2
(Z 59.12-222) bzw. cds-AS/WHG 2 (Z 59.12-223) und dient zum porenfüllenden
Grundieren poröser Baustoffe, wie Beton, Zementestrich oder anderer mineralischer
Untergründe, deren Oberflächen verfestigt und gegen das Eindringen aggressiver Medien
geschützt werden sollen.
Das Verbundverhalten bei rückseitiger Durchfeuchtung gemäß Richtlinie des DAfStb
wurde mit cds-Beschichtung WHG 2 geprüft.


Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung): 1,09 g/cm³
Festkörpergehalt: 98 ± 2 Gew. %
Mischungsverhältnis: 75 : 25


Temp.
(°C)


Verarbeitungszeit
(Minuten)


begehbar nach
(Stunden)


Chemisch belastbar
nach (Tagen)


+ 8 50 24 8
+ 20 25 8 5
+ 30 15 4 3


Mindesthärtungs- bzw.
Objekttemperatur:
max. Verarbeitungs- bzw.
Objekttemperatur:


+ 8 °C


+ 30°C


Druckfestigkeit (N/mm²) > 90 N/mm²


Prüfzeugnisse: Haftfestigkeit an Beton: Bruch im Beton


4682.4 Verbundverhalten rückseitige Durchfeuchtung,
Polymer Institut, Wicker


Untergrund: Der mineralische Untergrund muss trocken, tragfähig, feingriffig sowie frei von Schlempe,
Staub, losen Teilen, Fett und Öl sein. Die Abreißfestigkeit der Betonunterlage darf
1,5 N/mm² nicht unterschreiten.
Nicht ausreichend tragfähige Schichten müssen mechanisch durch Strahlen und/oder
Fräsen entfernt werden. Anschließend lose Teile durch Abblasen entfernen. Der zu
beschichtende Untergrund muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit (drückendes Wasser)
gesichert sein.


Mischvorgang: Stamm- (A) und Härterkomponente (B) sind im genau dosierten Mischungsverhältnis
abgepackt. Die Komp. B wird vollständig in die Komp. A entleert (austropfen bzw.
auskratzen), beide Komponenten werden anschließend gut und intensiv miteinander
vermischt. Für das Mischen ist ein elektrisches Handrührgerät zu empfehlen, z.B. langsam
laufende Bohrmaschine (300-400 U/Min.) mit angesetztem Rührkorb. Beim Mischen sind
Seiten- und Bodenfläche des Gebindes mehrfach scharf abzustreifen. Um Mischfehler
völlig auszuschließen, muss das gemischte Material in ein sauberes Gefäß umgefüllt und
nochmals durchgerührt und danach zügig verarbeitet werden.
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Verarbeitung: Die Verarbeitung soll nur erfolgen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens
3°C über der jeweils herrschenden Taupunkttemperatur liegt. Die relative Luftfeuchtigkeit
darf beim Einbau des Materials 75 % (bei 10°C) bzw. 80 % (bei 23°C) nicht überschreiten.
cds-Grundierung WHG 2 wird durch streichen, rollen oder spritzen (airless) aufgebracht.


Anwendungsbeispiel:
1. Untergrundvorbereitung: siehe oben
2. Grundierung mit cds-Grundierung WHG 2:
 Aufbringen von cds-Grundierung WHG 2 mit einem Gummischieber und
anschließendes  nachrollen.
 Materialverbrauch:    300-500 g/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)


2.1 Abstreuen
 In die noch frische Grundierung wird Quarzsand 0,3-0,8 mm eingestreut.
 Materialverbrauch: 500-1000 g/m²
 Feinere Abstreusande neigen zur Bildung von unebenen Oberflächen
 („Streuselkucheneffekt“).


Reinigung: Bei jeder Arbeitsunterbrechung sofort mit cds-EP-Verdünnung/Reiniger säubern,
Materialkomponenten sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewässer oder
Erdreich gelangen lassen, sondern  ordnungsgemäß entsorgen.


Lieferform: 18 kg Gebinde inkl. Härter


Farbton: Farblos transparent


Lagerung: Lagerfähigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Möglichkeit bei
+ 10 °C bis + 20 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.


Gefahren: Hautkontakt, vor allem mit der Härterkomponente, vermeiden. Gelangen Spritzer ins
Auge, sofort intensiv mit Wasser spülen, anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen.


Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft,
insbesondere die Handlungsanleitung „Epoxidharze in der Bauwirtschaft“
(www.arbeitssicherheit.de), sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den
Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Die Gebinde sind kindersicher zu
lagern, entsprechend sind Kinder während der Verarbeitung fernzuhalten.


Nach der Aushärtung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.


Produktreste können nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Ungereinigte Verpackungen und flüssige Komponenten sind gemäß den behördlichen
Vorschriften zu entsorgen ( siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt).


Ausgehärtete Produktreste können unter der Abfallschlüsselnummer 20 03 01
„Gemischte Siedlungsabfälle“ in einer geeigneten Müllverbrennungsanlage verwertet
werden.
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EU-Grenzwert, nach Decopaint Richtlinie (VOC-Gehalt): enthält < 500 g/l  (Grenzwert
2010 )
Giscode: RE 1


ADR-Klasse: Stammkomponente:
Härter:


Klasse 9 , III
Klasse 8 , III


Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren
beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir
vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende
Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische
Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik
auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und
anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon,
unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch
selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der
Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns
nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf
Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Lieferungen und Leistungen vorsehen.
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Die DIN EN 13 813 „Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und
Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003) legt Anforderungen an
Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden.
Kunstharzbeschichtungen und – Versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte
die der o.g. Norm entsprechen sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.


CE-Kennzeichnung für cds-Grundierung WHG 2:


cds Polymere GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer Straße  72


55576 Sprendlingen/Rhh.


04


EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4


Reaktionsharzestrich/-beschichtung
für die Anwendung in Gebäuden – (Aufbauten gemäß techn. Merkblättern)


Brandverhalten Efl


Freisetzung korrosiver Substanzen SR


Wasserdurchlässigkeit NPD


Verschleißwiderstand AR1


Haftzugfestigkeit B 1,5


Schlagfestigkeit IR4*


Trittschallisolierung NPD


Schallabsorption NPD


Wärmedämmung NPD


Chemische Beständigkeit NPD


*mit Deckschicht cds-Beschichtung WHG 2
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Beschreibung: cds-Beschichtung WHG 2 ist ein pigmentiertes, zähelastisches 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.


Anwendung: cds-Beschichtung WHG 2 ist die Deckbeschichtung im Beschichtungssytem nach
Wasserhaushaltsgesetz cds-WHG 2 (Zulassungs-Nr. Z-59.12-222) und cds-AS/WHG 2
(Zulassungs-Nr. Z-59.12-223) für Beton und Estrichflächen in Produktions- und
Lagerräumen für wassergefährdende Flüssigkeiten.


Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung):
Festkörpergehalt:


1,55 g/cm³
98 ± 2 Gew. %


Mischungsverhältnis: 80 : 20
Temp.
(°C)


Verarbeitungszeit
(Minuten)


begehbar nach
(Stunden)


ausgehärtet nach
(Tagen)


+ 10 30 12 14
+ 20 20 8 7


Mindesthärtungs- bzw.
Objekttemperatur:
max. Verarbeitungs- bzw.
Objekttemperatur:


+ 8°C


+ 30°C


Erdableitwiderstand
(cds-AS/WHG 2)


nach Erdung der Kupferleitbänder <106 W


cds-Beschichtung WHG 2 ist beständig gegen die Chemikalien der Prüfgruppen 1-4
(einschl. 4a-4c), 5, 7 (einschliesslich 7a), 8, 14 (außer 9a) der Bau- und Prüfgrundsätze
des DIBt. Zusätzlich wurden geprüft: Phosphorsäure bis 85%, Schwefelsäure bis 90%,
Milchsäure bis 50%, Natriumhypochlorit (13% aktives Chlor), Ammoniaklösung bis 33%,
Chromsäure bis 50%, Essigsäure bis 20%.
Farbtonabweichungen sind rohstoffbedingt unvermeidbar. Deshalb bei unterschiedlichen
Chargen Stammkomponenten vorher mischen oder für klare optische Begrenzung sorgen.


Prüfzeugnisse: 4682.1 Risseüberbrückende Beschichtung gem. „Bau- und Prüfgrundsätzen für
Abdichtungen von Auffangwannen“, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin


4682.3 statische Risseüberbrückung, Polymer Institut, Wicker
4682.4 Verbundverhalten rückseitiger Durchfeuchtung, Polymer Institut, Wicker
4682.5 Rutschhemmungsprüfung, TÜV Süd Industrie Service GmbH, München
4682.7 Rutschhemmungsprüfung, BG/A, St. Augustin


Untergrund: Der mineralische Untergrund muss trocken, tragfähig, feingriffig sowie frei von Schlempe,
Staub, losen Teilen, Fett und Öl sein. Die Abreißfestigkeit der Betonunterlage darf 1,5
N/mm² nicht unterschreiten.
Nicht ausreichend tragfähige Schichten müssen mechanisch durch Strahlen und/oder
Fräsen entfernt werden. Anschließend lose Teile durch Abblasen entfernen.
Falls die zu beschichtende flächen Köcher, grobe Unebenheiten usw. aufweisen, sind
diese vor der Beschichtung mit einem Reaktionsharzmörtel auszubessern.


Mischvorgang: Stamm- (A) und Härterkomponente (B) sind im genau dosierten Mischungsverhältnis
abgepackt. Die Komp. B wird vollständig in die Komp. A entleert (austropfen bzw.
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auskratzen), beide Komponenten werden anschließend gut und intensiv miteinander
vermischt. Für das Mischen ist ein elektrisches Handrührgerät zu empfehlen, z.B. langsam
laufende Bohrmaschine (300-400 U/Min.) mit angesetztem Rührkorb. Beim Mischen sind
Seiten- und Bodenfläche des Gebindes mehrfach scharf abzustreifen. Um Mischfehler
völlig auszuschließen, muss das gemischte Material in ein sauberes Gefäß umgefüllt und
nochmals durchgerührt und danach zügig verarbeitet werden.


Verarbeitung: Die Beschichtungsarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn die Temperatur der zu
beschichtenden Unterlage mindestens 3°C über der jeweils herrschenden
Taupunkttemperatur liegt.  Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Einbau des Materials
75 % (bei 10°C) bzw. 80 % (bei 23°C) nicht überschreiten.
Die Verarbeitung von cds-Beschichtung WHG 2 erfolgt durch Spachteln. Anschließend
ist mit einer Stachelwalze nachzurollen und zu entlüften.


Beschichtungsaufbau Gewässerschutzsystem cds- WHG 2 und cds-AS/WHG 2
1.  Grundierung


cds-Grundierung WHG 2
Materialverbrauch: ca. 300-500 g/m²


 Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3-0,8 mm
Materialverbrauch: ca. 300 g/m² (nicht im Überschuss !)


  Nach einer Wartezeit von mindestens 10 Stunden bei 20°C bzw. 24 Stunden bei
 10°C wird nach dem Grundieren durch Schleifen mit z.B. einem Topfschleifer der
 Untergrund geglättet.
 An den Wandflächen empfiehlt es sich, nach dem Grundieren flächendeckend


zu spachteln (Verbrauch ca. 1kg/m²). Spachtelflächen werden ebenfalls wie
oben abgestreut.


2.  Bedarfsposition Leitschicht (nur für Gewässerschutzsystem cds-AS/WHG 2)
2.1 Aufkleben von selbstklebenden 9 mm breiten Kupferleitbändern in solchen
 Abständen, dass kein Punkt in der Beschichtungsfläche weiter als 5 m von


einem Kupferleitband entfernt liegt (Abstand der Kupferbänder max. 10 m).
2.2 Aufbringen von cds-Leitlack WHG 2 mit 120-150 g/m² durch Aufrollen.
3.  Deckbeschichtung
 Nach Überprüfen der Ableitfähigkeit werden mind. 2,5 kg/m² cds-Beschichtung


WHG 2 mit Zahn- oder Glattspachtel gleichmäßig aufgetragen und nach ca.
 10 Minuten mit der Stachelwalze entlüftet.


An Wandflächen werden dem Beschichtungsmaterial bis zu ca. 5% cds-Stellmittel
zugemischt und das Material in mindestens zwei Schichten aufgebracht.


Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblätter cds-Grundierung
WHG 2 und cds-Leitlack WHG 2.


Reinigung: Bei jeder Arbeitsunterbrechung sofort mit cds-EP-Verdünnung/Reiniger säubern,
Materialkomponenten sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewässer oder
Erdreich gelangen lassen, sondern ordnungsgemäß entsorgen.


Lieferform: 30 kg-Gebinde inkl. Härter


Farbton: Ca. RAL 7032 kieselgrau.
Geringe Farbtonveränderungen sind bei UV- und Witterungseinflüssen möglich.
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Die Funktionsfähigkeit der Beschichtung wird dadurch nicht beeinträchtigt.


Lagerung: Lagerfähigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Möglichkeit bei
+15°C bis +20°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Unterschreiten der
Lagertemperatur vermeiden.


Gefahren: Hautkontakt, vor allem mit der Härterkomponente, vermeiden. Gelangen Spritzer ins
Auge, sofort intensiv mit Wasser spülen, anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen.
Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft,
insbesondere die Handlungsanleitung „Epoxidharze in der Bauwirtschaft“
(www.arbeitssicherheit.de), sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den
Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Die Gebinde sind kindersicher zu
lagern, entsprechend sind Kinder während der Verarbeitung fernzuhalten.


Nach der Aushärtung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.


Produktreste können nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Ungereinigte Verpackungen und flüssige Komponenten sind gemäß den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen ( siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt).


Ausgehärtete Produktreste können unter der Abfallschlüsselnummer 20 03 01
„Gemischte Siedlungsabfälle“ in einer geeigneten Müllverbrennungsanlage verwertet
werden.


EU-Grenzwert, nach Decopaint Richtlinie (VOC-Gehalt): enthält < 500 g/l  (Grenzwert
2010 )
Giscode: RE 1


ADR-Klasse: Stammkomponente:
Härter:


Klasse 9, III
keine


Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren
beruhen auf einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir
vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende
Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische
Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik
auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und
anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon,
unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch
selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der
Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns
nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf
Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Lieferungen und Leistungen vorsehen.
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Die DIN EN 13 813 „Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und
Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003) legt Anforderungen an
Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden.
Kunstharzbeschichtungen und – Versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte
die der o.g. Norm entsprechen sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.


CE-Kennzeichnung für cds-Beschichtung WHG 2:


cds Polymere GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer Straße  72


55576 Sprendlingen/Rhh.


04


EN 13813 SR-B1,5-AR1


Reaktionsharzestrich/-beschichtung
für die Anwendung in Gebäuden – (Aufbauten gemäß techn. Merkblättern)


Brandverhalten Efl


Freisetzung korrosiver Substanzen SR


Wasserdurchlässigkeit NPD


Verschleißwiderstand AR1


Haftzugfestigkeit B 1,5


Schlagfestigkeit IR4


Trittschallisolierung NPD


Schallabsorption NPD


Wärmedämmung NPD


Chemische Beständigkeit NPD




































































































































































